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Einleitung 

Die vorliegende Arbeit nimmt eine Fragestellung auf, die seit Beginn der 
systematischen Behandlung des Strafrechts durch Feuerbach eines seiner 
Grundprobleme darstellt und dementsprechend immer wieder wissenschaftliche 
Stellungnahmen herausforderte. Wohl bei keinem anderen grundsätzlichen 
Thema der Strafrechtswissenschaft ist andererseits so oft das Ende der 
Diskussion mit dem Hinweis gefordert worden, jedes weitere Bemühenum die 
Aufklärung des Problems sei fruchtlos!. Aber der Schluß einer wissenschaftli-
chen Diskussion ist die Lösung des Problems und nicht das Aufgeben der Arbeit 
daran. Es kann gerade im Strafrecht keine Gleichgültigkeit geben in einer Frage, 
die die Grenze zwischen Strafbarkeit (und zwar im Extremfall mit der 
Strafdrohung der Vollendungsstrafe) und Nicht-Strafbarkeit einer Tat betrifft. 

Nun hatte die Entwicklung der Unrechtslehre in diesem Jahrhundert auch 
Einfluß auf das hier behandelte Problem. Denn die "personale Unrechtslehre", 
die man zu Recht als Summe der dogmatischen Bemühung der Gegenwart 
versteht2 , erklärte stets den Versuch zu einem der Prüfsteine für ihre Richtigkeit. 
Im Gang des ersten Teils dieser Arbeit wird sich zeigen, daß diese Überzeugung 
trügt. Zwar wird sich ihr Grundgedanke als richtig erweisen: man kann den 
Versuch einer Tat als Unrecht angemessen nur erklären, wenn man eine (wie 
immer näher zu bestimmende) personale Unrechtslehre vertritt. Aber wenn aus 
dieser Grundlage Ergebnisse für das Unrecht des Versuchs abgeleitet werden 
sollen, bedarf es einer erheblich differenzierteren Bestimmung dessen, was unter 
"personalem Unrecht" zu verstehen ist. 

Ein Indiz für diese Feststellung ist, daß weithin die Diskussion um einzelne 
Problembereiche des Versuchs von der (allgemeinen) Unrechtslehre ganz 
abgekoppelt geführt wird, so, als habe das eine mit dem anderen nichts zu tunJ . 

Dabei ist das Gegenteil der Fall. Der Versuch einer Tat kann Strafe nur 
begründen, wenn er Unrecht ist, d. h. wenn er für sich genommen bereits 
Elemente aufweist, die auch das vollendete Unrecht kennzeichnen. Mag es auch 
Unterschiede zwischen beiden Arten geben (und es gibt sie), dürfen sie doch 
nicht so beschaffen sein, daß sie an der Qualität "Unrecht" etwas ändern. 

An dieser Stelle wird ein weiterer Gesichtspunkt deutlich. Die Frage nach dem 
Unrecht des Versuchs wird häufig mißverstanden als eingeschränkt auf den sog. 

1 Vgl. z. B. Stenglein, DJZ 1902, S. 333 1. Sp.; Frank, Vollendung und Versuch, VDA V, 
S. 163 ff. (263); vgl. auch Seeger, GA 18 (1870), S. 246. 

2 S. dazu auch Hirsch, ZStW 93 (1981), S. 831 ff. (833). 
3 S. dazu auch Schmidhäuser, AT, 15/13ff. 

2 Zaczyk 
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untauglichen Versuch. Das ist aber mit nichts anderem als der höheren 
Plausibilität begründbar, mit der ein fehlgeschlagener Versuch als "Unrecht" 
wegen des eindeutigen Vorliegens einer Gefährdung bezeichnet werden kann. 
Keineswegs ist damit aber begründet, daß die Gefährdung ein gleiches Unrecht 
wie die Verletzung darstellen kann (vgl. § 23114 ), sondern das bleibt hier nur 
mitbehauptet. M.a. W.: eine Arbeit über das Unrecht des Versuchs muß 
Kriterien entwickeln, die für den Versuch generell gelten und nicht nur den 
untauglichen Versuch bestimmen. 

Mit den genannten Aspekten ist auch schon der Umkreis bezeichnet, in dem 
sich die vorliegende Arbeit orientiert. Es bedarf einerseits einer Aufbereitung der 
Versuchslehre, andererseits einer Stellungnahme zur Unrechtslehre. Der Be-
gründungsgang erfolgt insgesamt in zwei Schritten: der erste Teil der Arbeit 
nimmt den Stand der Diskussion in dem gekennzeichneten Umfang kritisch auf, 
der zweite Teil unternimmt dann eine Begründung des Unrechts des Versuchs, 
die sich an den im ersten Teil aufgezeigten, für den Versuch notwendigen 
Positionen orientiert. Der erste Teil wird also deshalb als "kritisch" bezeichnet, 
weil er selbst schon Teil der Begründung ist und sich nicht als gleichgültiges 
Referat früher vorgetragener Lehrmeinungen versteht. Daher geht es auch nicht 
um "Ablehnung" der einen, "Zustimmung" zur anderen Ansicht, sondern um 
die Herausarbeitung von verschiedenen Aspekten eines Problems, dessen 
Lösung man von mehreren Ansätzen aus unternehmen kann. Auf diese Weise ist 
für die Lösung des zweiten Teils aufzuzeigen, daß und in welchem Umfang sie 
auf Gesichtspunkte zurückgreifen kann, die von den bisherigen wissenschaftli-
chen Untersuchungen schon bereitgestellt worden waren und nur in einen 
anderen Begründungszusammenhang eingebettet werden mußten. 

Die Gliederung des ersten Teils mag auf den ersten Blick zu grob und 
undifferenziert erscheinen; "bequeme Ausdrücke" sind nach Hegel"subjektiv" 
und "objektiv"s. Die Einteilung ist auch nicht als endgültige Klassifizierung 
gemeint, sondern bedient sich der Begriffe "vermittelnd", "objektiv" und 
"subjektiv" als Leitfaden, um die Diskussion seit Feuerbachs Zeiten auf eine 
auch für den Leser leichter nachvollziehbare Weise zu ordnen. Allerdings liegt 
darin doch auch schon ein Teil des Gedankengangs, denn der Versuch stellt nun 
einmal einen besonderen Zusammenhang zwischen "Innen" und "Außen" dar 
- wenn man so will also eine Vermittlung von Subjektivität und Objektivität. 

Die Gliederung des zweiten Teils löst sich dann von diesem Leitfaden und 
richtet sich nach dem Gang der Sache selbst, die den genannten Punkten des 
ersten Teils ihren jeweiligen Ort gibt. Zu ihm ist nichts Vorläufiges zu sagen, da er 
seine Begründung in sich enthält. Er schließt aber auch insofern an den ersten 
Teil an, als er als eine Fortentwicklung der personalen Unrechtslehre begriffen 
werden kann. Von seiner Grundlage aus werden dann einzelne Problemfälle des 
Versuchs zu einer neuen Klärung gebracht. 

4 §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des StGB. 
S Hegel, Enzyklopädie, Werke Bd. 8, S. 116 (Zusatz zu § 41). 
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Eine Bemerkung gilt noch dem Umfang des behandelten Stoffs. Ein Thema 
wie dieses kann nach jeder Richtung hin ausgedehnt werden; es weist mehrere 
Stationen des Gedankengangs auf, die zu eigenen Monographien Anlaß geben 
und gegeben haben. Daher ist es keine salvatorische Klausel, sondern schlicht 
Ausdruck einer Notwendigkeit, wenn um Verständnis für die Beschränkung 
gebeten wird, die der Verfasser sich insbesondere im zweiten Teil der Arbeit 
auferlegt hat; es fehlen dort Ausführungen zum Versuch bei der Tatbeteiligung 
mehrerer sowie zu dem Problem des objektiv gegebenen, subjektiv aber 
unbekannten Rechtfertigungsgrundes; auch der Rücktritt vom Versuch ist nicht 
mehr behandelt. Jeder dieser Problembereiche erfordert für eine Stellungnahme 
zusätzliche grundsätzliche Überlegungen, die über den vorausgesetzten Umfang 
und Zweck dieser Arbeit hinausgehen. 

Die Formulierung ihres Titels geschah nicht unbedacht. Daß vom Unrecht 
der versuchten Tat die Rede ist, soll zeigen, daß nicht Hegels Bestimmungen 
gefolgt wird6 , sondern eine Anlehnung an eine Begriffsbestimmung Kants 
erfolgt: "Tat heißt eine Handlung, sofern sie unter Gesetzen der Verbindlichkeit 
steht, folglich auch sofern das Subjekt in derselben nach der Freiheit seiner 
Willkür betrachtet wird. "7 

6 Vgl. Hegel, RPh, §§ 115,117,118. 
7 Metaphysik der Sitten, Werke Bd. 7, AB 22. 
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